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Gegen Personen mit Drogeneinnahme im Strassenverkehr! 

 

An der Bruchstrasse 29 befindet sich das Drop-in, welches eine Drogenabgabestelle ist. Laut 

Aussagen von Medizinern werden dort schwere Drogen wie Heroin und Methadon 

abgegeben und konsumiert, welche schwere Rauschzustände auslösen. Nach Einnahme einer 

solchen Droge ist die Zurechnungsfähigkeit bei einer Person auf ein Minimum gesetzt. 

Personen, welche kurz vorher solche Drogen eingenommen haben, sind in keiner Weise 

verkehrstauglich. Der Postulant konnte mit eigenen Augen sehen, dass aber die Klienten des 

Drop-in mit Velos, Mofas, Rollern und sogar Autos heranfahren, die Fahrzeuge sogar direkt 

vor der Türe des Drop-in und auch im näheren Umfeld parkieren sowie nach Besuch und auch  

Einnahme von Drogen munter wieder wegfahren. Aus verkehrsrechtlicher Sicht sind diese 

Personen nicht mehr fahrtauglich und stellen auch ein immenses Risiko für den Verkehr der 

Stadt Luzern dar. Es ist absolut inakzeptabel und stellt eine Gefährdung der anderen 

Verkehrsteilnehmer dar, dass Personen mit Rauschzuständen und Halluzinationen sich im 

Strassenverkehr mit Fahrzeugen verschiedenster Art bewegen!  

 

 

Anträge: 

 

1. Die Stadtpolizei hat massive Kontrollen durchzuführen und zu kontrollieren, dass die 

Klienten des Drop-in keine Fahrzeuge jeglicher Art mehr benutzen. Entsprechenden 

Sündern ist auf der Stelle die Fahrerlaubnis zu entziehen, und die Fahrräder sind 

vorübergehend zu beschlagnahmen! Gleichzeitig ist zu kontrollieren, ob die Fahrzeuge 

nicht entwendet sind. Total verkehrs- und fahruntaugliche Fahrzeuge sind ebenfalls aus 

dem Verkehr zu ziehen.  

 

2. Die Mitarbeiter bzw. vor allem die Leitung des Drop-in soll seitens der Stadt Luzern 

verwarnt werden, dass sie ihre Sorgfaltspflichten massiv verletzt haben! 
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3. Infolge der Verletzung der Sorgfaltspflichten sind Beiträge und Unterstützungs- 

massnahmen der Stadt Luzern für das Drop-in per nächstmögliches Datum ersatzlos zu 

streichen.  

 

 

 

Yves Holenweger 

namens der SVP-Fraktion 


